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Regeste

Einreiseverbot

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen im Sinne von
Art. 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021),
sofern keine Ausnahme nach Art. 32 VGG vorliegt. Als Vorinstanzen gelten die in Art. 33
VGG genannten Behörden. Dazu gehört auch das BFM, das mit der Anordnung eines
Einreiseverbotes eine Verfügung im erwähnten Sinne und daher ein zulässiges
Anfechtungsobjekt erlassen hat. Eine Ausnahme nach Art. 32 VGG liegt nicht vor.

E. 1.2
Das Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem
VwVG, soweit das Verwaltungsgerichtsgesetz nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG).

E. 1.3
Der Beschwerdeführer ist als Verfügungsbetroffener legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG).
Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist somit einzutreten (Art. 49 ff.
VwVG).

E. 1.4
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet endgültig (vgl. Art. 83 Bst. c Ziff. 1 des
Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). 2.Mit Beschwerde an das
Bundesverwaltungsgericht kann die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich
Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes und - sofern nicht eine kantonale Behörde
als Beschwerdeinstanz verfügt hat - die Unangemessenheit gerügt werden (Art. 49 VwVG).
Das Bundesverwaltungsgericht wendet im Beschwerdeverfahren das Bundesrecht von
Amtes wegen an. Es ist gemäss Art. 62 Abs. 4 VwVG an die Begründung der Begehren
nicht gebunden und kann die Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten
Gründen gutheissen oder abweisen. Massgebend ist grundsätzlich die Sachlage zum
Zeitpunkt seines Entscheides (vgl. BVGE 2012/21 E. 5.1, BVGE 2011/43 E. 6.1 und BVGE
2011/1 E. 2),

E. 3.1
Gemäss der im vorliegenden Fall anwendbaren Richtlinie 2008/115/EG vom 16. Dezember
2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung



illegal aufhältiger Dritt-staatsangehöriger (Rückführungsrichtlinie, RFRL, ABl. L 348 vom
24. De-zember 2008, S. 98-107; vgl. zur Geltung und Anwendbarkeit der RFRL in der
Schweiz das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-891/2012 vom 16. April 2013 E. 5.1
mit Hinweisen) geht bei illegal anwesenden Dritt-staatsangehörigen eine Wegweisung, die
sofort vollstreckt wird oder bei der die betroffene Person nicht fristgerecht ausgereist ist, in
der Regel mit einem schengenweiten Einreiseverbot einher (vgl. Erwägungsgrund 14 RFRL
sowie Art. 3 Ziff. 6 i.V.m. Art. 11 Abs. 1 RFRL). Davon kann nur in
rechtfertigungsbedürftigen Ausnahmefällen abgesehen werden (vgl. Art. 11 Abs. 3 RFRL).
Zur Umsetzung dieser Verpflichtung ist die betroffene Person im Schengener
Informationssystem (SIS) zur Einreiseverwei-gerung auszuschreiben (vgl. die Art. 21 und
Art. 24 der Verordnung [EG] Nr. 1987/2006 vom 20. Dezember 2006 über die Einrichtung,
den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems der zweiten Ge-neration
[SIS II], ABl. L 381 vom 28. Dezember 2006, S. 4-23 [nachfol-gend SIS-II-VO], welche
per 9. April 2013 die in den hier relevanten Punk-ten gleichlautenden Art. 94 und Art. 96
des Schengener Durchführungs-übereinkommens [SDÜ, Abl. L 239 vom 22. September
2000, S. 19-62] abgelöst haben [vgl. den Beschluss des Rates 2013/158/EU vom 7. März
2013, Abl. L 87 vom 27. März 2013, S. 10-11 i.V.m. Art. 52 Abs. 1 SIS-II-VO]). Damit
wird dem Betroffenen die Einreise in das Hoheitsgebiet der Schengen-Mitgliedstaaten
verboten (vgl. Art. 5 Abs. 1 Bst. d sowie Art. 13 Abs. 1 Schengener Grenzkodex [SGK,
Abl. L 105 vom 13. April 2006, S. 1-32]). Die Mitgliedstaaten können dem Betroffenen aus
wichtigen Gründen oder aufgrund internationaler Verpflichtungen die Einreise in das
eigene Hoheitsgebiet gestatten bzw. ein Schengen-Visum mit räumlich beschränkter
Gültigkeit ausstellen (vgl. Art. 13 Abs. 1 i.V.m. Art. 5 Abs. 4 Bst. c SGK; Art. 25 Abs. 1
Bst. a [ii] Visakodex, Abl. L 243 vom 15. Sep-tember 2009; Art. 11 Abs. 3 RFRL).

E. 3.2
Der Beschwerdeführer ist nicht Bürger eines Mitgliedstaates der Eu-ropäischen Union (vgl.
nachfolgend E. 4.5 ). Aufgrund der Ausschreibung im SIS ist ihm untersagt, den
Schengen-Raum zu betreten. Dieser Eingriff wird durch die Bedeutung des Falls
gerechtfertigt (vgl. Art. 21 i.V.m. Art. 24 Abs. 2 f. SIS-II-VO). Zum Einen ist aufgrund der
begangenen Delikte von einer erheblichen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung auszugehen (s. hinten, E. 4.5). Zum Anderen hat die Schweiz die Interessen der
Gesamtheit aller Schengen-Staaten zu wahren (vgl. BVGE 2011/48 E. 6.1) und war wegen
der sofort vollzogenen Wegweisung des Beschwerdeführers, der die
Einreisevoraussetzungen nicht mehr erfüllte und sich deshalb illegal in der Schweiz
aufhielt, zum Erlass eines schengenweiten Einreiseverbots verpflichtet (vgl. Art. 3 Ziff. 6
i.V.m. Art. 11 und Erwägungsgrund 29 RFRL; Art. 5 Abs. 1 Bst. e SGK; Art. 5 Abs. 1 Bst.
c AuG; Art. 9 Abs. 2 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt
und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201); ein Ausnahmefall liegt nicht vor, s. hinten, E.
6).

E. 3.3
Die Voraussetzungen für die Ausschreibung im SIS sind somit erfüllt. 4.4.1 Das in Art. 67
AuG geregelte Einreiseverbot entspricht der altrechtlichen Einreisesperre des Art. 13 des
Bundesgesetzes vom 26. März 1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer
(ANAG, BS 1 121). Auf den 1. Januar 2011 trat als Folge der Weiterentwicklung des
Schengen-Besitzstandes eine neue Fassung in Kraft (zum Ganzen vgl. BBl 2009 8881 und
AS 2010 5925). Nach Art. 67 Abs. 1 AuG wird ein Einreiseverbot vom BFM unter



Vorbehalt von Abs. 5 nun gegenüber weggewiesenen Ausländerinnen und Ausländern
verfügt, wenn die Wegweisung nach Art. 64d Abs. 2 Bst. a - c AuG sofort vollstreckt wird
(Art. 67 Abs. 1 Bst. a AuG) oder die betroffene Person der Ausreiseverpflichtung nicht
nachgekommen ist (Art. 67 Abs. 1 Bst. b AuG). Es kann nach Art. 67 Abs. 2 AuG sodann
gegen ausländische Personen erlassen werden, die gegen die öffentliche Sicherheit und
Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen haben oder diese gefährden (Art. 67
Abs. 2 Bst. a), Sozialhilfekosten verursacht haben (Art. 67 Abs. 2 Bst. b) oder in
Vorbereitungs-, Ausschaffungs- oder Durchsetzungshaft genommen werden mussten (Art.
67 Abs. 2 Bst. c). Das Einreiseverbot wird für eine Dauer von höchstens fünf Jahren
verhängt. Es kann für eine längere Dauer verfügt werden, wenn die betroffene Person eine
schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt (Art. 67 Abs. 3
AuG). Schliesslich kann die verfügende Behörde aus humanitären oder anderen wichtigen
Gründen von der Verhängung eines Einreiseverbots absehen oder ein Einreiseverbot
vollständig oder vorübergehend aufheben (Art. 67 Abs. 5 AuG). 4.2 Wie bereits die
altrechtliche Einreisesperre ist das Einreiseverbot keine Sanktion für vergangenes
Fehlverhalten, sondern eine Massnahme zur Abwendung einer künftigen Störung der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung (siehe Botschaft zum Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002, BBl 2002 3813). Die öffentliche
Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 67 Abs. 2 Bst. a AuG (welcher der alten Fassung
von Art. 67 Abs. 1 Bst. a AuG entspricht) bildet den Oberbegriff für die Gesamtheit der
polizeilichen Schutzgüter. Sie umfasst unter anderem die Unverletzlichkeit der objektiven
Rechtsordnung und der Rechtsgüter Einzelner (BBl 2002 3809; vgl. auch Rainer J.
Schweizer/Patrick Sutter/Nina Widmer, in: Rainer J. Schweizer [Hrsg.], Sicherheits- und
Ordnungsrecht des Bundes, SBVR Bd. III/1, Basel 2008, Teil B, Rz. 12 und 13 mit
Hinweisen). In diesem Sinne liegt nach Art. 80 Abs. 1 Bst. a VZAE ein Verstoss gegen die
öffentliche Sicherheit und Ordnung unter anderem dann vor, wenn gesetzliche Vorschriften
oder behördliche Verfügungen missachtet werden. Somit können die vorliegenden
Rechtsgüterverletzungen als Teil der objektiven Rechtsordnung ein Einreiseverbot nach
sich ziehen, allerdings nicht als Sanktion, sondern als Massnahme zum Schutz künftiger
Störungen (vgl. BBl 2002 3813). 4.3 Der Beschwerdeführer ist mit einer bulgarischen
Staatsangehörigen verheiratet (siehe Sachverhalt Bst. F). Das FZA gelangt in seinem Fall
jedoch nicht zur Anwendung, da er sich rechtsmissbräuchlich auf eine inhaltsleere Ehe
beruft. 4.4 Nach bundesverwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung ist von einem klaren und
schwerwiegenden Verstoss gegen die öffentliche Ordnung auszugehen, wenn eine
ausländische Person eine Ehe deshalb eingeht bzw. eine gelebte und intakte Ehe vortäuscht,
um ausländerrechtliche Bestimmungen zu umgehen (vgl. Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts C-8562/2010 vom 11. Oktober 2012 E. 6.4 mit Hinweis), was
im Übrigen auch spezialgesetzlich unter Strafe gesetzt ist ("Täuschung der Behörden"; Art.
118 AuG). Mit rechtskräftigem Urteil des Bundesgerichts vom 2. September 2011 (vgl.
dortige E. 2.2) wurde der Widerruf der Aufenthaltssbewilligung des Beschwerdeführers
aufgrund des rechtsmissbräuchlichen Berufens auf eine inhaltsleere Ehe bestätigt (vgl. Art.
62 Bst. a i.V.m. Art. 51 Abs. 1 Bst. a AuG). Die Voraussetzungen für ein Einreiseverbot
gemäss Art. 67 Abs. 2 Bst. a AuG sind somit erfüllt. 4.54.5.1 Hinzu kommt, dass der
Beschwerdeführer in Ausschaffungshaft genommen werden musste. Dagegen bringt der
Beschwerdeführer vor, er hätte die Schweiz freiwillig verlassen und eine Inhaftierung wäre
nicht nötig gewesen, hätte er eine Ausreisefrist erhalten. Überdies habe er für die
Weihnachtstage 2011-2012 ein Visum erhalten, um sich mit seinen Kindern im Kosovo



aufzuhalten. Er habe somit davon ausgehen können, dass sein Aufenthalt in der Schweiz
geregelt sei. Die Behörden hätten auch nicht reagiert, als er für Ostern 2012 ein Visum für
den Kosovo beantragt habe. 4.5.2 Der in Art. 9 der Bundesverfassung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) verankerte Grundsatz von Treu und
Glauben verleiht einer Person Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens in
unrichtige Zusicherungen, Auskünfte, Mitteilungen oder Empfehlungen einer Behörde,
wenn die Behörde in einer konkreten Situation mit Bezug auf bestimmte Personen
gehandelt hat, die Behörde für die Erteilung der betreffenden Auskunft zuständig war, der
Bürger die Unrichtigkeit der Auskunft nicht ohne Weiteres erkennen konnte, er im
Vertrauen auf die Richtigkeit der Auskunft Dispositionen getroffen hat, die nicht ohne
Nachteil rückgängig gemacht werden können, und die gesetzliche Ordnung seit der
Auskunftserteilung keine Änderung erfahren hat (Urteil des Bundesgerichts 1C_402/2011
vom 2. Dezember 2011 E. 2.3 mit Hinweisen). Der Beschwerdeführer konnte aufgrund der
erteilten Visa nicht darauf vertrauen, dass sein Aufenthalt in der Schweiz geregelt sei, denn
mit rechtskräftigem Urteil des Bundesgerichts vom 20. September 2011 (vgl. dortige E. 2.2
i.V. mit Ziffer 1 des Dispositivs des Urteils vom 6. Juli 2011 des Verwaltungsgerichts des
Kantons Bern) wurde der Widerruf der Aufenthaltsbewilligung des Beschwerdeführers
aufgrund einer Scheinehe bestätigt. Der Beschwerdeführer konnte somit erkennen, dass der
zuständigen Behörde bei der Erteilung von Visa Fehler unterlaufen war, bzw. eine
Unachtsamkeit vorlag. 4.5.3 Was Verstösse gegen ausländerrechtliche Bestimmungen
anbelangt, so ist für die Verhängung eines Einreiseverbots kein vorsätzliches Vorgehen
erforderlich. Es genügt, wenn der ausländischen Person eine Sorgfaltspflichtverletzung
zugerechnet werden kann. Unkenntnis oder Fehlinterpretation der Einreise- und
Aufenthaltsvorschriften stellen normalerweise keinen hinreichenden Grund für ein Absehen
von einer Fernhaltemassnahme dar. Jeder Ausländerin und jedem Ausländer obliegt, sich
über bestehende Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit ausländerrechtlichen
Vorschriften ins Bild zu setzen und sich im Falle von Unklarheiten bei der zuständigen
Stelle zu informieren (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C 2206/2010 vom 2.
Dezember 2011 E. 4.3 mit Hinweis). Mit rechtskräftigem Urteil des Bundesgerichts vom
20. September 2011 (vgl. dortige E. 2.2) wurde der Widerruf der Aufenthaltssbewilligung
des Beschwerdeführers aufgrund einer Scheinehe bestätigt. Demzufolge kann der
Beschwerdeführer sich nicht darauf berufen, die Behörden hätten ihm keine neue
Ausreisefrist angesetzt. 4.5.4 Somit hat er auch diesbezüglich, wie auch aufgrund der
Verurteilungen, aufgeführt in Bst. C., D., E. und G., im Sinne einer Motivsubstitution (bei
massgeblichem Sachverhalt zum Zeitpunkt der Urteilsfällung [vgl. E. 2 in fine] ist diese
Ergänzung der vorinstanzlichen Begründung durchaus möglich und auch zulässig [vgl.
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-4425/2011 vom 18. Januar 2013 E. 8]) Gründe für
die Verhängung einer Fernhaltemassnahme gesetzt (vgl. Art. 67 Abs. 1 Bst. a AuG und Art.
67 Abs. 2 Bst. a und c AuG). 5.Es bleibt zu prüfen, ob die angeordnete Massnahme in
richtiger Ausübung des Ermessens ergangen und angemessen ist. Der Grundsatz der
Verhältnismässigkeit steht dabei im Vordergrund. Unter diesem Gesichtspunkt ist eine
wertende Abwägung vorzunehmen zwischen dem öffentlichen Interesse an der Massnahme
einerseits und den von der Massnahme beeinträchtigten privaten Interessen der Betroffenen
andererseits. Die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten
des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse des
Verfügungsbelasteten bilden dabei den Ausgangspunkt der Überlegungen (vgl. statt vieler
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Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich / St. Gallen 2006, Rz. 613 ff.). 5.1 Der
Beschwerdeführer hat durch sein Verhalten zweifelsohne zu schweren Klagen Anlass
gegeben. Durch das Eingehen einer Scheinehe bzw. das Festhalten an einer Ehe zu
ehefremden Zwecken hat er die Behörden getäuscht und auf diese Weise ein
Aufenthaltsrecht erwirkt bzw. verlängert. Ein gewichtiges öffentliches Interesse an der
Fernhaltung des Beschwerdeführers ergibt sich deshalb ohne weiteres aus seiner
Qualifizierung als unerwünschte Person. Dieses Verhalten, welches vorab auf die
Erlangung persönlicher Vorteile ausgerichtet war, vermittelt das Bild einer
Geringschätzung hiesiger Konventionen und Gesetzesnormen. Sowohl aus Gründen der
Spezial- als auch der Generalprävention bestehen somit gewichtige öffentliche Interessen
an einer Fernhaltung des Beschwerdeführers. 5.2 An persönlichen Interessen bringt der
Beschwerdeführer vor, er unterhalte zu seinen drei minderjährigen Kindern eine sehr enge
Beziehung. Diese würden bei ihrer Mutter leben und hätten Anspruch darauf, eine
persönliche Beziehung mit ihrem Vater zu führen, welche durch das Einreiseverbot
erschwert würde. 5.3 5.3.1 Einschränkungen des Privat- bzw. Familienlebens des
Beschwerde-führers können vorliegend aufgrund sachlicher und funktioneller
Unzu-ständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts nicht Verfahrensgegenstand sein, soweit
sie auf das Fehlen eines dauerhaften Aufenthaltsrechts in der Schweiz zurückzuführen sind
(vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-4243/2012 vom 19. Juni 2013 E. 6.3.2 mit
weiteren Hinweisen). Der Beschwerdeführer verlor seine Aufenthaltsbewilligung Ende
2011 und wurde im April 2012 ausgeschafft (vgl. Sachverhalt Bst. F und K). Die
Wohnsitznahme in der Schweiz wie auch die Pflege regelmässiger persönlicher Kontakte zu
seinen hier lebenden Kindern scheitern daher grundsätzlich bereits an einem fehlenden
Anwesenheitsrecht hierzulande. Die Relevanz hinsichtlich der EMRK und der des
Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes (KRK, SR 0.107)
wurden denn auch im Aufenthaltsverfahren eingehend geprüft (vgl. Urteil des
Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 6. Juli 2011 E. 5.2). Darauf kann an dieser
Stelle verwiesen werden. 5.3.2 Dem Beschwerdeführer werden durch das Einreiseverbot
Besuchs-aufenthalte bei seinen Kindern in der Schweiz nicht schlichtweg untersagt. Es
steht ihm offen, aus wichtigen Gründen die zeitweilige Suspension der angeordneten
Fernhaltemassnahme zu beantragen (Art. 67 Abs. 5 AuG). Diese Suspension wird freilich
praxisgemäss jeweils nur für eine kurze und klar begrenzte Zeit gewährt (vgl. Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts C-2681/2010 vom 6. Mai 2011 E. 6.3 mit Hinweis). Sodann ist
davon auszugehen, dass der Kontakt mit den Kindern während der Dauer des
Einreiseverbots mittels Telefon und moderner Kommunikationsmittel aufrecht erhalten
werden kann. Weil ein Einreiseverbot nicht mittels Suspensionen ausgehöhlt werden darf,
kann ein Familienleben freilich dennoch nur in eingeschränktem Rahmen stattfinden (vgl.
BVGE 2013/4). Die mit dem dreijährigen Einreiseverbot einhergehenden Einschränkungen
hat der Beschwerdeführer jedoch hinzunehmen, zumal diese zur Verhütung von Straftaten
und zum Schutz der öffentlichen Sicherheit erforderlich sind (vgl. Art. 8 Abs. 2 EMRK).
5.3.3 Die geltend gemachten privaten Interessen vermögen angesichts des erheblichen
öffentlichen Fernhalteinteresses weder eine Aufhebung noch eine Reduktion der Dauer des
Einreiseverbots zu rechtfertigen.

E. 6
Eine wertende Gewichtung der sich entgegenstehenden öffentlichen und privaten Interessen
führt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass das auf drei Jahre befristete
Einreiseverbot sowohl vom Grundsatz her als auch in Bezug auf seine Dauer eine



verhältnismässige und angemessene Massnahme zum Schutz der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung darstellt. 7.Zusammenfassend ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung
im Lichte von Art. 49 VwVG nicht zu beanstanden ist. Die Beschwerde ist somit
abzuweisen. 8.Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem
Beschwerdeführer aufzuerlegen (vgl. Art. 63 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 1 ff. des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). (Dispositiv nächste Seite)
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